
Beschlussvor lage

1

Stadt Hagenow
Der Bürgermeister

2018/0044
öffentlich

Betreff:

Abwägungsbeschluss über die eingegangenen Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und der 
Öffentlichkeit im Rahmen der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 
2 BauGB zur Außenbereichssatzung Scharbow
Fachbereich:
Bauen / Ordnung / Grundstücks- und Gebäudemanagement

Datum
30.07.2018

Verantwortlich:
Wiese, Dirk
Beteiligte Fachbereiche:

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Status
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr(Vorberatung) 28.08.2018 Öffentlich

Hauptausschuss(Vorberatung) 03.09.2018 Nichtöffentlich

Stadtvertretung der Stadt Hagenow(Entscheidung) 13.09.2018 Öffentlich

Beschlussvorschlag:
1. Die während der Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange im Rahmen der öffentlichen Auslegung zum Entwurf der Außenbereichssatzung 
Scharbow vorgebrachten Stellungnahmen hat die Stadtvertretung mit folgendem Ergebnis 
geprüft: 

a) berücksichtigt werden Anregungen von:
• Landesamt für innere Verwaltung M-V
• Stadtwerke Hagenow GmbH
• Staatl. Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg
• Landkreis Ludwigslust-Parchim
b) teilweise berücksichtigt werden Anregungen von:
• keine
c) nicht berücksichtigt werden Anregungen von:
• keine
d) beteiligte Behörden und sonstige Träger öffentliche Belange, die keine Hinweise und
    Anregungen in der Stellungnahme vorgetragen haben
• HanseGas GmbH
• WEMAG AG
• GDMcom mbH
• Deutsche Telekom GmbH
• Wasser- und Bodenverband Boize-Sude-Schaale
• Gemeinden Bandenitz, Bobzin, Gammelin, Hülseburg, Kirch Jesar, Kuhstorf, Moraas, 

Pätow-Steegen, Redefin, Setzin, Toddin, Warlitz des Amtes Hagenow-Land
2. Von der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen vorgetragen. 
 



Problembeschreibung/Begründung:
Die Stadtvertretung hat am 01.02.2018 den Beschluss zur Aufstellung der 
Außenbereichssatzung Scharbow gefasst.  

Auf der Stadtvertretersitzung am 01.02.2018 wurde die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB beschlossen, die vom 05.03.2018 bis zum 06.04.2018 erfolgte. Die berührten 
Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 01.03.2018 über die 
öffentliche Auslegung informiert und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. Die 
Stellungnahmen liegen nunmehr vor.
Von der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen vorgetragen.
Als nächster Verfahrensschritt sind nun auf Grundlage des § 1 Abs. 7 BauGB die öffentlichen 
Belange abzuwägen, welche im Rahmen der öffentlichen Auslegung vorgebracht wurden. Es 
ist zu prüfen, inwieweit die vorgebrachten Anregungen in der Planung berücksichtigt werden 
sollen. 
Die Einwender sind von dem Abwägungsergebnis zu benachrichtigen.

 

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen x Ja Nein
Maßnahme des Ergebnishaushaltes x Ja Nein
Maßnahme des Finanzhaushaltes x Ja Nein
Mittel bereits geplant x Ja Nein

Höhe der geplanten Mittel 10.000,00 €
Mehrbedarf €
Gesamtkosten 600,00 €

Deckungsvorschlag Betrag Kostenträger Konto Bezeichnung des 
Kostenträgers/Konto

€
€

Folgekosten:

Raum für zusätzliche Eintragungen: 

Anlagen:
 



Außenbereichssatzung Scharbow 1 

Anlage zum Abwägungsbeschluss  

Tabellarische Übersicht der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

im Rahmen der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB     Stand: August 2018 

Nr. Behörde / TöB Schreiben vom Stellungnahme Empfehlungen zur Abwägung 

1 Landesamt für innere An-

gelegenheiten M-V 

07.03.2018  

Festpunkte vorhanden 

Hinweise zum Schutz 

berücksichtigt 

in Begründung und Planzeichnung auf-

genommen 

 

2 HanseGas GmbH 07.03.2018 keine Anlagen vorhanden oder geplant 

andere Versorger beteiligen 

 

zur Kenntnis genommen 

3 WEMAG AG  12.03.2018 Stellungnahme vom 20.05.2016 gilt weiter-

hin 

 

zur Kenntnis genommen 

4 Stadtwerke Hagenow 

GmbH 

15.03.20189  

-0,4- und 20 kV Kabel vorhanden 

-zentrale Trinkwasserversorgung, Versor- 

 gung Mitteldruckgasleitung 

-TW-versorgung nicht für verbrauchsinten- 

 sive Gewerbebetriebe  

-Löschwasser aus TW-netz nicht möglich 

-Fernwärmeversorgung nicht berührt 

 

berücksichtigt 

-Aussagen in Begründung aufgenommen 

 

 

-nur kleine Handwerks- und Gewerbebe- 

 triebe zulässig 

-Löschwasserteich vorhanden 

5 GDMcom mbH 20.03.2018 keine Anlagen vorhanden  

 

zur Kenntnis genommen 

6 Deutsche Telekom Tech-

nik GmbH 

09.04.2018 keine Einwände 

Neuverlegung nicht geplant 

zur Kenntnis genommen 

7 Wasser- und Bodenver-

band Boize-Sude-Schaale 

12.04.2018  

-keine Anlagen und Gewässer vorhanden 

-für Ausgleichsmaßnahmen entlang von 

 Gewässern 2. Ordnung keine Zustimmung 

zur Kenntnis genommen  

 

 

-keine Ausgleichsmaßnahmen geplant 

  



Außenbereichssatzung Scharbow 2 

Nr. Behörde / TöB Schreiben vom Stellungnahme Empfehlungen zur Abwägung 

8 Landkreis Ludwigslust-

Parchim 

16.04.2018 FD 33 – Bürgerservice/Straßenverkehr 

keine Einwände 

 

FD 38 – Brand- und Katastrophenschutz 

keine Bedenken 

 

FD 53 – Gesundheit 

in Nähe befindet sich Landwirtschaftsbe-

trieb mit Hähnchenmast 

 

FD 60 – Regionalmanagement u. Europa 

keine Anregungen und Bedenken 

 

FD 62 – Vermessung u. Geoinformation 

Hinweis zur Flurstücksnummer 

 

FD 63 Bauordnung 

Denkmalschutz 

-keine Baudenkmale und Denkmalbereiche 

-Bodendenkmale nicht bekannt 

-Hinweis zum Verhalten bei Bodenfunden 

 

Bauplanung/Bauordnung 

keine Bedenken und Hinweise 

 

Bauleitplanung 

-Baufelder angleichen an Geltungsbereich 

-Außenbereich beginnt am letzten Haus 

-keine Festsetzung von Grünflächen 

-Hinweise zu Festsetzungen (Paragraphen) 

 und Verfahrensvermerken 

-weitere Festsetzungen aufnehmen - Bau-

grenze, Bemaßen Baufelder, Anzahl WE,  

zur Kenntnis genommen  

 

 

zur Kenntnis genommen  

 

 

teilweise berücksichtigt 

-in Begründung aufgenommen 

 

 

zur Kenntnis genommen 

 

 

berücksichtigt 

in Planzeichnung ergänzt 

 

 

berücksichtigt 

 

 

Hinweis war bereits in Begründung ent-

halten 

 

zur Kenntnis genommen 

 

berücksichtigt 

-Anpassung Baufelder erfolgt 

-Überprüfung erfolgt 

-keine Grünflächen festgesetzt 

-werden überarbeitet 

 

-Festsetzungen teilweise aufgenommen 

  



Außenbereichssatzung Scharbow 3 

 

Nr. Behörde / TöB Schreiben vom Stellungnahme Empfehlungen zur Abwägung 

8 Landkreis Ludwigslust-

Parchim 

16.04.2018 FD 66 – Straßen- und Tiefbau 

keine Einwände oder Bedenken 

 

FD 68 – Natur- und Umweltschutz 

Naturschutz 

-Nachforderung Eingriffsregelung, Eingriff  

 ist zu berechnen 

-Auswirkungen auf Schutzgüter ergänzen 

-Übernahme § 20 Biotop 

-Aussagen Artenschutz ergänzen 

 

Wasser- und Bodenschutz 

-keine Bedenken oder Einwände 

-Gewässer I und II. Ordnung nicht berührt 

 

Immissionsschutz, Abfallwirtschaft 

-Hinweise zum Lärmschutz, technischer  

 Gebäudeausstattung, Solaranlagen, Feue- 

 rungsanlagen  

-Hinweise zu Baumaßnahmen 

 

 

FD 70 - Abfallwirtschaft 

keine Einwände oder Bedenken 

zur Kenntnis genommen 

 

 

 

berücksichtigt 

-Eingriffsberechnung wurde ergänzt 

 

-Auswirkungen wurden nachgearbeitet 

-Übernahme in Planzeichnung erfolgt 

-Artenschutz wurde ergänzt 

 

zur Kenntnis genommen 

 

 

 

berücksichtigt 

-in Begründung aufgenommen 

 

 

-bei konkreten Bauvorhaben zu berück- 

 sichtigen 

 

zur Kenntnis genommen 

 

  



Außenbereichssatzung Scharbow 4 

Nr. Behörde / TöB Schreiben vom Stellungnahme Empfehlungen zur Abwägung 

9 StALU Westmecklenburg 05.04.2018 1.Landwirtschaft/EU-Förderangelegen- 

   heiten  

   Teile der Feldblöcke der landwirtschaftli- 

   chen Produktion entzogen 

 

2.Integrierte ländliche. Entwicklung 

  keine Bedenken und Anregungen 

 

3. Naturschutz, Wasser und Boden 

  Naturschutz nicht betroffen 

  Wasser: keine Bedenken 

  Boden: Altlasten beim LUNG abfordern 

              bei Altlasten Landkreis mitteilen 

 

4. Immissions-und Klimaschutz, Abfall  

   und Kreislaufwirtschaft 

-Anlage Mastgeflügel mi 30.000 Plätzen  

 genießt Bestandsschutz 

-nördlich geplante Anlage für Mastgeflügel  

 wird nicht weiter verfolgt 

-Hinweise zur Abfallentsorgung und Erdar- 

 beiten  

 

berücksichtigt 

 

in Begründung aufgenommen 

 

 

zur Kenntnis genommen 

 

 

berücksichtigt 

zur Kenntnis genommen 

zur Kenntnis genommen 

Stellungnahme liegt nicht vor 

in Begründung aufgenommen 

 

berücksichtigt 

 

in Begründung aufgenommen 

 

-zur Kenntnis genommen 

 

-in Begründung aufgenommen 

 

Nr. Nachbargemeinde 18.04.2018 Stellungnahme Empfehlungen zur Abwägung 

1 Bandenitz, Bobzin, Gam-

melin, Hülseburg, Kirch 

Jesar, Kuhstorf, Moraas, 

Pätow-Steegen, Redefin, 

Setzin, Toddin und Warlitz  

07.05.2014 keine Anregungen oder Bedenken zur Kenntnis genommen 

 

Von der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen vorgetragen. 

 



Stadt Hagenow                                                                                                       Blatt 1 
Anlage zum Abwägungsbeschluss                     Außenbereichssatzung Scharbow 
öffentliche Auslegung – Entwurf -                        
Stellungnahme :          Behörde/TöB  ⊗           Nachbargemeinde                  Bürger 
Abwägungsergebnis:  Landesamt für innere Verwaltung vom 07.03.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihre Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
Der sich im Geltungsbereich der Außenbereichssatzung befindliche Höhenfestpunkt 
253304100 wird nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen.  
 
 
 
 
 
 
Die Anforderungen zum Schutz der Vermessungsmarken werden in die Begründung 
unter Punkt 3. Bestand aufgenommen.  
 



Stadt Hagenow                                                                                                       Blatt 2 
Anlage zum Abwägungsbeschluss                     Außenbereichssatzung Scharbow 
öffentliche Auslegung – Entwurf -                        
Stellungnahme :          Behörde/TöB  ⊗           Nachbargemeinde                  Bürger 
Abwägungsergebnis:  Landesamt für innere Verwaltung vom 07.03.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird in die Begründung unter Punkt 3. Bestand aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Das Merkblatt wird zur Kenntnis genommen und bei weiteren Planungen berücksichtigt. 
 
 
Hinweis: 
Der Landkreis Ludwigslust-Parchim als zuständige Vermessungs- und Katasterbehörde 
wurde beteiligt. Gemäß Stellungnahme vom 15.04.2018 wurden keine Aufnahmepunkte 
angezeigt 





 



Stadt Hagenow                                                                                                       Blatt 3 
Anlage zum Abwägungsbeschluss                     Außenbereichssatzung Scharbow 
öffentliche Auslegung – Entwurf -                        
Stellungnahme :          Behörde/TöB  ⊗           Nachbargemeinde                  Bürger 
Abwägungsergebnis:  Stadtwerke Hagenow GmbH vom 15.03.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihre Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
Die Ausführungen werden in die Begründung unter Punkt 3. Bestand aufgenommen.  
 
 
 
Die Angaben werden in der Begründung unter Technische Ver- und Entsorgung 
ergänzt. 

Die Löschwasserversorgung erfolgt über den bestehenden Löschwasserteich.  



Stadt Hagenow                                                                                                       Blatt 4 
Anlage zum Abwägungsbeschluss                     Außenbereichssatzung Scharbow 
öffentliche Auslegung – Entwurf -                        
Stellungnahme :          Behörde/TöB  ⊗           Nachbargemeinde                  Bürger 
Abwägungsergebnis:  Landkreis Ludwigslust-Parchim vom 16.04.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FD 33 – Bürgerservice / Straßenverkehr 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen.  
 
FD 38 – Brand- und Katstrophenschutz 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen.  
 
FD 53 - Gesundheit 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen.  
 

Es handelt sich hier um einen 19xx nach BImSchG genehmigten Landwirtschaftlichen 
Familienbetrieb (Anlage zum Halten von Mastgeflügel mit 30.000 Plätzen). Es wird 
davon ausgegangen, dass bei der Genehmigung der Anlage die für den Außenbereich 
zutreffenden Immissionsrichtwerte hinsichtlich Geruch nachgewiesen wurden. Auf der 
Straßenseite des Mastgeflügelbetriebes sind keine neuen Baufelder geplant. Die 
geplanten Baufelder auf der anderen Straßenseite sind weiterhin als Außenbereich 
einzustufen.  
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Anlage zum Abwägungsbeschluss                     Außenbereichssatzung Scharbow 
öffentliche Auslegung – Entwurf -                        
Stellungnahme :          Behörde/TöB  ⊗           Nachbargemeinde                  Bürger 
Abwägungsergebnis:  Landkreis Ludwigslust-Parchim vom 16.04.2018 
 
FD 60 - Regionalmanagement und Europa 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen und Bedenken bestehen.   
 
FD 62 – Vermessung und Geoinformation 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen.   
Die Angabe wird in der Begründung korrigiert. 
 
FD 63 – Bauordnung 
Denkmalschutz 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Baudenkmale und ausgewiesenen 
Denkmalbereiche betroffen sowie keine Bodendenkmale bekannt sind.   
 
Der Hinweis wird in die Begründung unter dem ergänzten Punkt 6. Hinweise 
aufgenommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bauplanung/Bauordnung 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken und Hinweise bestehen.  
 
 
Bauleitplanung 
 
In der Planzeichnung entfallen die außerhalb des Geltungsbereiches dargestellten 
Bauflächen.  
Die Abgrenzung erfolgte auf der östlichen Seite der Dorfstraße südlich und nördlich 
jeweils an den letzten Gebäuden, im Norden gleichzeitig an einem Wegeflurstück. Auf 
der westlichen Seite der Dorfstraße endet der nördliche Geltungsbereich mit dem 
Feuerlöschteich, ebenfalls an dem Wegeflurstück. Die südliche Abgrenzung nimmt das 
in den 1990er Jahren bebaute gegenüberliegende Flurstück auf.   
Für die Baufelder werden Baugrenzen festgesetzt und bemaßt.  
Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung – Anzahl Wohnungen, Geschosse, 
Grundfläche? 
Kleine Handwerks- und Gewerbebetriebe näher bestimmen? 
 
Der § 3 wird gestrichen.  
Der Verfahrensvermerk 6 wird entsprechend angepasst. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss                     Außenbereichssatzung Scharbow 
öffentliche Auslegung – Entwurf -                        
Stellungnahme :          Behörde/TöB  ⊗           Nachbargemeinde                  Bürger 
Abwägungsergebnis:  Landkreis Ludwigslust-Parchim vom 16.04.2018 
 
FD 66 – Straßen und Tiefbau 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände und Bedenken bestehen. 
 
FD 68 – Natur- und Umweltschutz 
Ihre Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
Naturschutz 
Der Nachforderung wird entsprochen. 
 
Eingriffsregelung 
Der Forderung wird gefolgt. 
 
§20 Biotope 
Der Forderung wird sinngemäß entsprochen. 
§ 9 (6) BauGB legt fest, dass für Bauleitpläne “sonstige gesetzliche Festsetzungen 
übernommen werden sollen, soweit sie zu seinem Verständnis oder für die 
städtebauliche Beurteilung von Baugeschehen notwendig oder zweckmäßig sind.“ 
Da keine Vermessung vorliegt, wird das in den Umweltkarten1 verzeichnete Biotop, das 
sich nunmehr innerhalb bebauter Fläche befindet, nur nachrichtlich mit Sonderzeichen 
dargestellt und nicht als Fläche mit Erhaltungsgebot. 
 
Artenschutz 
Auch wenn die Prüfung ins Bauantragsverfahren verschoben werden könnte, wird dem 
Hinweis gefolgt und eine Prüfung vorgenommen, die der unteren Naturschutzbehörde 
vorgelegt wird. 
Da die angesprochenen Daten nicht übermittelt wurden und in den Umweltkarten nicht 
verfügbar sind, wurden Sie beim LUNG M-V angefordert. 
 
Wasser- und Bodenschutz 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Bereiche Abwasser, Anlagen wgf. Stoffe, 
Hochwasserschutz und Gewässerausbau keine Einwände haben.  
 
 
Grundwasser- und Bodenschutz 
 
siehe Blatt 8 zur Abwägung der Stellungnahme vom 25.05.2016. 
 
 
 
Gewässer I. und II. Ordnung 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken und Einwände bestehen.  

                                            
1
 www.Umweltkarten.mv-regierung.de 



 
 
 
 
 

 

Stadt Hagenow                                                                                                       Blatt 7 
Anlage zum Abwägungsbeschluss                     Außenbereichssatzung Scharbow 
öffentliche Auslegung – Entwurf -                        
Stellungnahme :          Behörde/TöB  ⊗           Nachbargemeinde                  Bürger 
Abwägungsergebnis:  Landkreis Ludwigslust-Parchim vom 16.04.2018 
 
Immissionsschutz 
 
 
Auflagen 
 
1. und 2. Die Immissionsrichtwerte werden in der Begründung unter dem ergänzten 

Punkt 6. Hinweise aufgenommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Schalltechnische, bautechnische und organisatorische Maßnahmen sind für den 
Bereich der Außenbereichssatzung nicht begründet.  
 
4., 5. und 6. Ihre Hinweise werden in die Begründung unter dem ergänzten Punkt 6. 
Hinweise aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
Hinweise 

1. Die Anforderungen an die Errichtung, die Beschaffenheit und den Betrieb nicht 
genehmigungsbedürftiger Anlagen sind gemäß § 23 BImSchG im Rahmen der 
Umsetzung der konkreten Vorhaben zu berücksichtigen.  

2. Ihr Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ist im Rahmen der 
Baudurchführung geltend zu machen. 

 
 
 
FD 70 – Abfallwirtschaft 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände oder Bedenken bestehen.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
        Stellungnahme vom 25.05.2016 aus Seite 3 der Stellungnahme vom 16.04.2018 Wasser- und  
        Bodenschutz  
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Anlage zum Abwägungsbeschluss                     Außenbereichssatzung Scharbow 
öffentliche Auslegung – Entwurf -                        
Stellungnahme :          Behörde/TöB  ⊗           Nachbargemeinde                  Bürger 
Abwägungsergebnis:  Landkreis Ludwigslust-Parchim vom 16.04.2018 
 
 
 
Entsprechend Stellungnahme der Stadtwerke Hagenow GmbH vom 15.03.2018 ist die 
Trinkwasserversorgung gesichert.  
 
Auflagen: 
Ihre Hinweise werden in die Begründung unter dem ergänzten Punkt 6. Hinweise 
aufgenommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise: 
Der Hinweis wird unter dem Punkt 3. Bestand ergänzt.  
Der Hinweis wird in die Begründung unter dem ergänzten Punkt 6. Hinweise 
aufgenommen. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss                     Außenbereichssatzung Scharbow 
öffentliche Auslegung – Entwurf -                        
Stellungnahme :          Behörde/TöB  ⊗           Nachbargemeinde                  Bürger 
Abwägungsergebnis:  StALU Westmecklenburg vom 05.04.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihre Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
1.Landwirtschaft/EU-Förderangelegenheiten 
 
Ihre Feststellung wird in der Begründung unter Punkt 3. Bestand ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
2.Integrierte ländliche Entwicklung 
 
Ihre Aussage wird zur Kenntnis genommen, dass für das Plangebiet kein Verfahren zur 
Neuregelung der Eigentumsverhältnisse besteht und daher keine Bedenken und 
Anregungen geäußert werden.   
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Anlage zum Abwägungsbeschluss                     Außenbereichssatzung Scharbow 
öffentliche Auslegung – Entwurf -                        
Stellungnahme :          Behörde/TöB  ⊗           Nachbargemeinde                  Bürger 
Abwägungsergebnis:  StALU Westmecklenburg vom 05.04.2018 
 
3.Naturschutz, Wasser und Boden 
 
3.1 Naturschutz 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Ihre Belange nach §§ 5 Satz 1 Nr. 1 und 3 und 
40 Abs. 2 Nr. 2 Naturschutzausführungsgesetz (NatSchAG M-V) nicht betroffen sind. 
Die untere Naturschutzbehörde wurde am Verfahren beteiligt. 
 
3.2 Wasser 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Gewässer 1. Ordnung und keine 
wasserwirtschaftlichen Anlagen in ihrer Zuständigkeit betroffen sind.  
 
3.3 Boden 
Entsprechend Stellungnahme des Landkreises Ludwigslust-Parchim vom 16.04.2018 
bestehen für das Satzungsgebiet keine Altlasten und kein Altlastenverdacht.  
 
Ihr Hinweis wird in die Begründung unter dem ergänzten Punkt 6. Hinweise 
aufgenommen.   
 
 
 
 
4.Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislau fwirtschaft 
 
4.1 Immissions- und Klimaschutz 
 
Es wird davon ausgegangen, dass bei der Genehmigung der Anlage die Einhaltung der 
für den Außenbereich zutreffenden Richtwerte der Geruchsimmissionsrichtlinie 
nachgewiesen wurde. Auf der Straßenseite des Mastgeflügelbetriebes sind keine neuen 
Baufelder geplant. Die geplanten Baufelder auf der anderen Straßenseite sind weiterhin 
als Außenbereich einzustufen.  
 
 
 
 
Ihre Auskunft wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
4.2 Abfall und Kreislaufwirtschaft 
 
Ihre Hinweise werden in die Begründung unter dem ergänzten Punkt 6. Hinweise 
aufgenommen. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss                     Außenbereichssatzung Scharbow 
öffentliche Auslegung – Entwurf -                        
Stellungnahme :          Behörde/TöB  ⊗           Nachbargemeinde                  Bürger 
Abwägungsergebnis:  StALU Westmecklenburg vom 05.04.2018 
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